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2 Rechtsanspruch 
 

§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe –  

(Artikel 1 des Gesetzes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163) 

„ 

(1) Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist in einer Einrichtung oder 

in Kindertagespflege zu fördern, wenn 

1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit geboten ist oder 

2. die Erziehungsberechtigten 

a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit suchend                 

sind, 

b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder 

Hochschulausbildung befinden oder 

c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Zweiten Buches erhalten. 

Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zusammen, so tritt diese Person an die 

Stelle der Erziehungsberechtigten. Der Umfang der täglichen Förderung richtet sich nach 

dem individuellen Bedarf. 

(2) Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten 

Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in 

Kindertagespflege. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf 

Förderung in einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf 

hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen 

zur Verfügung steht. Das Kind kann bei besonderem Bedarf oder ergänzend auch in 

Kindertagespflege gefördert werden. 
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3 Einrichtungen und Trägerschaft 
 

In Bensheim werden Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum Ende der Grundschulzeit derzeit 

in 38 Einrichtungen betreut. Zusätzlich steht die Tageselternbörse für die Betreuung zur 

Verfügung. 

 

3.1 Träger Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einrichtung Leitung / Kontakt 
Öffnungs-

zeiten 
Aufnahme 

 ab  

Kinderhaus Effax 

Schillerstraße 36 d 

Frau Möbius 
kinderhaus@bensheim.de 

Tel.: 82 59 817 

Mo – Fr 

7.00 – 16.30 Uhr 
3. LJ 

Kita Fuldastraße 

Fuldastraße 17 

Frau Rothermel 
fuldastrasse@bensheim.de  

Tel.: 10 38 10 

Mo – Fr 

7.00 – 16.30 Uhr 
1. LJ 

Kita Gartenstraße 

Gartenstraße 25 

Frau Behm-Hansen 
gartenstrasse@bensheim.de 

Tel.: 86 95 110 

Mo – Fr 

7.00 – 16.30 Uhr 
1. LJ 

Kita Kappesgärten 

Max-Reinhardt-Straße 4 

Frau Stallone 
kappesgaerten@bensheim.de 

Tel.: 57 06 02 

Mo – Fr 

7.00 – 16.30 Uhr 
3. LJ 

Kita Berliner Ring 

Berliner Ring 109 

Herr Gettel 
kita-berliner-ring@bensheim.de 

Tel.: 82 59 000 

Mo – Fr 

7.00 – 16.30 Uhr 
1. LJ 

Kita Schwanheim 

Weyrichstraße 36 

Auf der Hochzeit 10 

Frau Ritzert 
kita-pavillon-schwanheim@bensheim.de 

Tel.: 82 59 572 / 74778 

Mo – Fr 

07.30 – 16.00 

Uhr 

1. LJ 



Seite 6 von 24 
 

3.2 Evangelische Kirche (8)  

 

 

 

3.3 Katholische Kirche (5)  

 

Einrichtung Leitung / Kontakt 
Öffnungs-

zeiten 
Aufnahme 

 ab  

Ev. Kita Gronau 
Hambacher Straße 25  

Frau Berthold-Fischer 
kita.gronau@ekhn.de 
Tel.: 13 89 25 

Mo – Do 
7.30 – 16.30 Uhr 
Fr bis 14.00 Uhr 

2. LJ 

Ev. Hemsbergkindergarten 
Hemsbergstraße 50 

Frau Kassner-Jungbauer 
kita.hemsberg@t-online.de 
Tel.: 24 24 

Mo – Fr 
7.30 – 16.30 Uhr 

3. LJ 

Ev. Kita Regenbogen  
Josef-Sartorius-Str. 31 (Container), 
Hochstädten 

Frau Henk 
kita.regenbogen.bensheim@ekhn.de 
Tel.: 74 624 

Mo – Do 
7.30 – 16.30 Uhr 
Fr bis 14.00 Uhr 

2. LJ 

Ev. Kita Im Lerchengrund 
Im Lerchengrund 15 

Frau Mohr 
kita.lerchengrund.bensheim@ekhn.de 
Tel.: 78 73 36 

Mo – Fr 
7.00 – 16 :30 Uhr 

1. LJ 

Ev. Kita Leuchtturm  
Zum Ratswäldchen 6a,  
Schönberg-Wilmshausen, 

Frau Büyükavcu 
kita.leuchtturm.bensheim@ekhn.de 
Tel.: 38 957 

Mo – Do  
7.15 – 16.30 Uhr 
Fr bis 14.03 Uhr 

2. LJ 

Ev. Kita Steinweg  
Steinweg 4-6 

Frau Sewald 
kita.bensheim-auerbach@ekhn.de 
Tel.: 71 909 

Mo – Do 
7.00 – 16.30 Uhr 
Fr bis 14.30 Uhr 

3. LJ 

Ev. Kita 
der Stephanusgemeinde 
Eifelstraße 37b 

Herr Schmies 
kita.stephanus.bensheim@ekhn.de 
Tel.: 22 95 

Mo – Do 
7.00 – 17.00 Uhr 
Fr bis 16.30 Uhr 

3. LJ 

Ev. Kita Zell 
Auf der Mauer 3 

Frau Klüver 
kiga.zell.bensheim@ekhn.de 
Tel.: 49 33 

Mo – Fr 
7.30 – 16.30 Uhr 

2. LJ 

Einrichtung Leitung / Kontakt 
Öffnungs-

zeiten 
Aufnahme 

 ab  

Kath. Kita St. Albertus 
Heidelberger Straße 19 

Frau Hess 
kita-st-albertus-bensheim@unikathe.de 
Tel.: 68 164 

Mo – Fr 
7.30 – 16.30 Uhr 

2. LJ 

Kath. Kita St. Bartholomäus 
Bensheimer Straße 1a, Fehlheim 

Frau Doroch 
kita.fehlheim@t-online.de 
Tel.: 79 819 

Mo – Fr 
7.30 – 16.00 Uhr  

2. LJ 

Kath. Kita Liebfrauen  
Obergasse 27 

Frau Zappen 
info@liebfrauen-kita.de 
Tel.: 67 114 

Mo – Fr 
7.30 – 16.00 Uhr 

3. LJ 

Kath. Kita St. Michael 
Niddastraße 3 

Frau Scheib 
kiga-stm-auerbach@t-online.de 
Tel.: 77 849 

Mo – Fr 
7.30 – 16.00 Uhr 

1. LJ 

Kath. Kita St. Winfried 
Tannbergstr. 24 

Frau Beetz 
kita.st-winfried-bensheim@unikathe.de 
Tel.: 41 33 

Mo – Do  
7.30 – 16.00 Uhr 
Fr 07.30 - 14.00 
Uhr 

1. LJ 
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3.4 Freie Träger (19) 

 

 

  

Einrichtung Leitung / Kontakt 
Öffnungs-

zeiten 
Aufnahme 

 ab  

AWO Kita Stubenwald 
Stubenwald-Allee 15+19 

Frau Struck 
kita.stubenwald@awo-bergstrasse.de 
Tel. : 98 29 913 

Mo – Fr 
7.00 – 17.00 Uhr 

1. LJ 

Best-Kids e.V. Kinderkrippe 
Berliner Ring 163a 

Frau Ohle 
kontakt@bestkidsbensheim.de 
Tel.: 86 98 415 

Mo – Fr 
7.00 – 16.30 Uhr 

10. LM 

Kinderkrippe Pro Kind e.V. 
Bachgasse 39 

Frau Ugur  
leitung@prokind-bensheim.de 
Tel.: 74 506 

Mo – Do 
7.15 – 16.30 Uhr 
Fr – 16.00 Uhr 

9. LM 

Kita Schatzkiste, Freie ev. 
Gemeinschaft Bergstraße 
Lilienthalstraße 3a 

Frau Schlundt 
info@schatzkistebensheim.de 
Tel.: 58 26 221 

Mo – Do 
7.30 – 16.00 Uhr 
Fr bis 14.00 Uhr 

2. LJ 

Krippe Kastanienbaum, 
Familienzentrum Bensheim e.V. 
Rodensteinstr. 92 

Frau Melk 
kastanienbaum@familienzentrum-bensheim.de 
Tel.: 55 05 227 

Mo – Fr 
7.30 – 16.00 Uhr 

1. LJ 

Bewegungskita Hollerbusch, 
Familienzentrum Bensheim e.V. 
Sparkassenallee 6 

Frau Wimmer 
kita-hollerbusch@familienzentrum-bensheim.de 
Tel.: 70 72 288 

Mo – Fr 
7.15 – 16.15 Uhr 

1. LJ 

Kita Weidenkätzchen,  
Familienzentrum Bensheim e.V. 
Werner-von-Siemens-Straße 29 

Frau Koch 
weidenkaetzchen@familienzentrum-bensheim.de 
Tel.: 770 24 41 

Mo – Fr 
7.15 – 16.15 Uhr 

1. LJ 

Kita Ringelblume 
Familienzentrum Bensheim e.V. 
Jacob-Löhr-Straße 7 

Frau Schäfer 
ringelblume@familienzentrum-bensheim.de 
Tel.: 78 71 74 

Mo – Fr 
7.15 – 16.15 Uhr 

3. LJ 

Waldkindergarten 
Schönberger Straße 

Frau Dietzsch 
info@waldkindergarten-bensheim.de 
Tel.: 69 624 

Mo – Fr 
8.15 – 14.00 Uhr 

3. LJ 

Waldorfkindergarten 
Hermannstr. 17 

Frau Arndt 
kontakt@waldorfkindergarten-bensheim.de 
Tel.: 67 550 

Mo – Fr 
7.00 – 16.15 Uhr 

1. LJ 

Kita Volkerstraße, NRD Bergstraße 
Volkerstraße 37-39 

Frau Schneider-Wendt 
ines.schneider-wendt@nrd.de 
Tel.: 58 26 39 60 16 

Mo – Fr 
7.30 – 16.30 Uhr 

1. LJ 
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3.5 Tagespflegepersonen 

 

Die Tageselternbörse in Trägerschaft des Familienzentrums vermittelt und organisiert indivi-

duelle Betreuung durch qualifizierte Tagespflegepersonen.  

Aktuell sind in Bensheim 28 Kindertagespflegepersonen tätig, die insgesamt 95 

Kinder betreuen. Aufgrund der zunehmend längeren gebuchten Betreuungszeiten kommt 

es nur noch selten zu Platzteilungen, was eine kontinuierlichere Betreuung ermöglicht. 

 

 

 

 

 

 

Einrichtung Leitung / Kontakt 
Öffnungs-

zeiten 
Aufnahme 

 ab  

Grundschulbetreuung 

Hemsbergschule 

Heidelberger Straße 35 

Frau Schmitt 
skb_hemsbergschule@web.de 

Tel.: 85 45 62 

Mo – Fr 

11.15 – 16.30 

Uhr 

6. LJ / 

Einschulung 

Grundschulbetreuung 

Joseph-Heckler-Schule 

Hohenweg 33 

Frau Arnold 
JHS-bensheim@gabibe-ggmbh.de 

Tel.: 01578-5300798 

Mo – Fr 

11.30 – 17.00 

Uhr 

6. LJ / 

Einschulung 

Grundschulbetreuung 

Kappesgärten 

Joseph-Treffert-Straße 7 

Frau Frentzel 
kappesgaerten@gabibe-ggmbh.de 

Tel.: 70 62 39 

Mo – Fr 

11.30 – 17.30 

Uhr 

6. LJ / 

Einschulung 

Grundschulbetreuung 

Märkerwaldschule 

Hambacher Straße 23 

Herr Scheuls 
betreuung@fv-maerkerwaldschule.de 

Tel.: 57 02 85 

Mo – Fr 

7.25 – 16.30 Uhr 

6. LJ / 

Einschulung 

Grundschulbetreuung 

Löwenherzschule 

Darmstädter Straße 52 

Frau Mattner 
neringa.mattner@kubus-kroeckelbach.com 

Tel.: 0162/7859561 

Mo – Fr 

7.30 – 17.00 Uhr 

6. LJ /  

Einschulung 

Grundschulbetreuung 

Carl-Orff-Schule Fehlheim 

Im Ebertswinkel 8 

Frau Iser 
carl-orff-schule@gabibe3-ggmbh.de 

Tel.: 72149 

Mo – Fr 

7.30 – 17.00 Uhr 

6. LJ /  

Einschulung 

Grundschulbetreuung  

Schillerschule (PfG)  

Weserstraße 2 

Frau Barthelme 
schillerschule-bensheim@gabibe3-ggmbh.de 

Tel.: 01578 5300532 

Mo – Fr 

7.30 – 17.00 Uhr 

6. LJ / 

Einschulung 

Grundschulbetreuung  

Schlossbergschule (PfG) 

Schlossstraße 15 

Herr Bühler 
daniel.buehler@kubus-kroeckelbach.de 

Tel.: 0151 7728819 

Mo – Fr 

7.30 – 17.00 Uhr 

6. LJ / 

Einschulung 
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4 Aufnahmeverfahren und Aufnahmekriterien 
 

Die Anmeldung für einen Krippen- oder Kindergartenplatz erfolgt über die Online-Plattform 

„Little Bird“. Im Elternportal können sich Eltern über die Betreuungsanbieter informieren und 

bei bis zu drei Einrichtungen Betreuungsanfragen stellen. Die Priorisierung wird, so weit 

möglich, berücksichtigt. Ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer bestimmen 

Betreuungseinrichtung besteht jedoch nicht.  

Die Anmeldefrist für das Kindergartenjahr 2025/2026 läuft am 28.02.2026 ab. Ab dem 

01.03.2026 erfolgt die Vergabe der Plätze durch die Einrichtungen. Bei Zuzug nach 

Bensheim oder einem anderen kurzfristigen Aufnahmewunsch, melden Eltern sich nach der 

Anmeldung zusätzlich beim Eigenbetrieb Kinderbetreuung. 

 

Je nach Einrichtung werden verschiedene Aufnahmekriterien, unabhängig vom 

Abgabezeitpunkt des Antrags, berücksichtigt:  

▪ Alter 

▪ Soziale und familiäre Notlagen 

▪ Berufstätigkeit der Eltern 

▪ Dringlichkeit 

▪ Geschwisterkinder, die bereits Einrichtungen besuchen 

 

Aufgrund des Inkrafttretens des Gesetzes für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der 

Impfprävention (Masernschutzgesetz) ab dem 01.03.2020 sind unsere Leitungen der 

Kindertagesstätten und Schulbetreuungen verpflichtet, einen gültigen Masernschutz mittels 

ärztlicher Impfbescheinigung sich nachweisen zu lassen. Kinder, für die kein ausreichender 

Nachweis über den Masernschutz vorgelegt wird, können in den Einrichtungen nicht betreut 

werden. 
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5 Gebühren und Entgelte 
 

5.1 Kinderkrippen und Kindergärten 

 

Die aktuelle Gebührensatzung für die Kindertagesstätten ist mit 10. Nachtrag zum 

01.08.2025 in Kraft getreten.  

 

*Je nach Betreuungseinrichtung können weitere Einheiten im Früh- oder Spätdienst von je 30 Minuten 

zusätzlich gebucht werden. 

 

5.1.1 Kinderkrippen  

 
Aus pädagogischen Gründen ist die Mindest-Betreuungszeit von Krippenkindern von 
8.00 – 14.30 Uhr (Modul 1 + 2). Ausnahmen sind möglich. 
 

5.1.2 Kindergärten 

 

Aufgrund der Landesförderung zur Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag 

nach § 32c HKJGB erhält die Stadt Bensheim seit dem 01.08.2018 eine Zuwendung zur 

Beitragsfreistellung. Dadurch sind Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt täglich 

6 Stunden beitragsfrei. Das gilt auch, wenn Eltern z.B. über ein fünfstündiges Modul hinaus 

ein weiteres Modul buchen. Auch dann müssen diese für eine weitere Stunde beitragsfrei 

gestellt werden. Sofern Eltern weniger als sechs Stunden buchen, so sind sie in dem 

gebuchten (geringeren) Umfang vollständig beitragsfrei zu stellen. 

Der Landeszuschuss beträgt 2025 monatlich pro Kind 151,87 €. Die Landesförderung wird 

entsprechend an die Trägerschaften weitergeleitet. Besucht ein in der Gemeinde gemeldetes 

Kind eine Tageseinrichtung in einer anderen Gemeinde, wird die Landesförderung an die 

andere Gemeinde weitergeleitet.  

 

Betreuungszeit 

Monatliche Gebühr für einen 5-Tages-Platz 
Krippe und Kindergarten 

Krippe 
1 bis 2 Jahre  

Altersgemischte Kita 
ab 2 Jahre  

Kindergarten 
ab 3 Jahre 

Modul 1 
7.30 bis 

12.30 Uhr 
242,50 € 222,50 € 250,00 € 

Modul 2 
12.30 bis 
14.30 Uhr 

97,00 € 89,00 € 100,00 € 

Modul 3 
14.30 bis 
16.00 Uhr 

73,00 € 67,00 € 75,00 € 

Früh- oder 
Spätdienst* 

Je 30 Minuten 35,00 € 35,00 € 20,00 € 

Geschwister-
ermäßigung 

ab dem 2. Kind 45,00 € 45,00 € 

keine 

ab dem 3. Kind 90,00 € 90,00 € 
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5.1.3 Verpflegungsentgelt Kinderkrippen und Kindergärten 

 

Das Entgelt für das Frühstück und das Mittagessen wird gesondert erhoben.  

 

Für die städtischen Einrichtungen beträgt das monatliche Frühstücksentgelt seit dem 

01.06.2022: 

 
Krippe 

1 bis 2 Jahre  
Altersgemischte Kita 

ab 2 Jahre 
Kindergarten 

ab 3 Jahre 

Frühstück  10,50 € 10,50 € 10,50 € 

 

Seit dem 01.08.2025 wird für die Teilnahme am Mittagessen eine monatliche 

Verpflegungspauschale erhoben: 

 
Krippe 

1 bis 2 Jahre  
Altersgemischte Kita 

ab 2 Jahre 
Kindergarten 

ab 3 Jahre 

Verpflegungspauschale 
5 Tage 

72,00 € 72,00 € 74,00 € 

Verpflegungspauschale 
4 Tage 

57,60 € 57,60 € 59,20 € 

Verpflegungspauschale 
3 Tage 

43,20 € 43,20 € 44,40 € 

Verpflegungspauschale 
2 Tage 

28,80 € 28,80 € 29,60 € 

 

 

 

5.2 Geschwisterermäßigung 

 

Werden gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie in einer Kindertagesstätte, in einer 

Betreuungseinrichtung für Schulkinder oder von einer Tagespflegeperson betreut, wird die 

Gebühr für das zweite Kind um 45,00 € und für jedes weitere Kind um 90,00 € reduziert. 

Werden gleichzeitig mehrere Kinder unter drei Jahren einer Familie in einer Krippe oder bei 

der Tagespflege betreut, reduziert sich die Betreuungsgebühr bereits ab dem zweiten Kind 

um 90,00€. 

Mit Beginn der Gebührenfreistellung ab dem 3. Lebensjahr entfällt die Geschwisterkinder-

Ermäßigung. 
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5.3 Beitragsübernahme 

 

Das Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) sieht in § 90 Absatz 4 vor, dass der 

Tagesstättenbeitrag oder Beträge für die Schulbetreuung ganz oder teilweise auf Antrag 

übernommen werden können, wenn die finanzielle Belastung den Eltern nicht zuzumuten ist. 

Der Antrag auf Übernahme der Teilnahmebeiträge für eine Tageseinrichtung muss beim 

Jugendamt des Kreises Bergstraße durch die Eltern gestellt werden. 
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6 Platzangebot  

6.1 Erläuterung Mindeststandards der Gruppengrößen 

 

Mit der Einführung des Hessischen Kinderförderungsgesetzes (HessKiföG) zum 01.01.2014 

wurden die Mindeststandards der Gruppengrößen neu geregelt. Grundsätzlich gilt eine Ober-

grenze von 25 Kindern pro Gruppe (§ 25d HessKiföG). Diese Obergrenze reduziert sich bei 

der Betreuung von Kindern, die jünger als drei Jahre sind. 

Damit gilt bei der Ermittlung der Gruppengröße eine rechnerische Obergrenze von 25, wobei 

jedem Kind ein nach Alter differenzierter Faktor zugeordnet ist. Bei der Berechnung werden 

folgende Faktoren angelegt: 

Kindesalter Faktor 

0 – 2 Jahren 2,5 

2 – 3 Jahren 1,5 

ab 3 Jahren 1,0 

 

Damit reduziert sich die maximale Anzahl der Kinder in der Gruppe, sobald Kinder unter drei 

Jahren in der Gruppe sind. In reinen Krippengruppen dürfen nach HessKiföG jedoch nicht 

mehr als 12 Kinder betreut werden. 

Beispiel: Größe und Zusammensetzung einer Gruppe 

Gruppe einer Tageseinrichtung mit vier Zweijährigen und 16 Kindergartenkindern: 

 

 Zahl der Kinder x Faktor = Wert Gruppengröße 
 

04 x 1,5 = 06 
 16 x 1 = 16 

Summe:  20   = 22 

 

Bis zur rechnerischen Obergrenze von 25 bleiben ergo noch drei (3), d.h. zusätzlich zu den 

20 Kindern könnten z. B. noch  

✓ drei Kindergartenkinder  

✓ oder zwei Zweijährige  

✓ oder jeweils ein Zweijähriges und ein Kindergartenkind aufgenommen werden,  

 

wenn entsprechend zusätzliches Personal vorgehalten wird. 

Daher kann die Zahl der aufgenommen Krippen- bzw. Kiga-Kinder pro Gruppe von Monat zu 

Monat variieren. Beispiel: Werden Krippenkinder drei Jahre alt, ergeben sich dadurch andere 

Faktoren und es können mehr Kiga-Kinder aufgenommen werden. 

 



Seite 14 von 24 
 

6.2 Kinderkrippen und Kindergärten 

 

Im Kindergartenjahr 2025 / 2026 stehen laut Betriebserlaubnissen insgesamt 356 

Krippenplätze und 1.729 Kindergartenplätze in Bensheim zur Verfügung.  

Von insgesamt 2.085 Krippen- und Kindergartenplätzen werden 73 Einzelintegrationen in 

26 Einrichtungen durchgeführt. Dadurch entfallen im Stadtgebiet insgesamt 181 Kinder-

gartenplätze. 

Somit stehen tatsächlich 1.904 Krippen- und Kindergartenplätze zur Verfügung. 

 

6.2.1 Bensheim Mitte (17) 

 

Einrichtung 
Krippe 

Kinder-
garten 

Anzahl 
Gruppen 

Integra-
tionen 

Wegfall 
d. Integr. 

Plätze 
gesamt 

Essens-
plätze 

AWO Kita Stubenwald 36 75 6 4 -11 100 111 

Ev. Kita Hemsberg 0 100 4 4 -10 90 80 

Ev. Kita Stephanus 0 100 4 10 -22 78 60 

Kath. Kita St. Albertus 12 57 3 1 -3 66 69 

Kath. Kita St. Winfried 12 75 4 6 -12 75 87 

Kath. Kita Liebfrauen 0 60 3 2 0 60 52 

Kita Schatzkiste 0 25 1 1 -3 22 12 

Krippe Kastanienbaum 22 0 2 1 -3 19 22 

Bewegungskita Hollerbusch 24 75 5 3 -10 89 99 

Kita Weidenkätzchen 24 25 3 0 0 49 49 

Kita Volkerstraße 10 50 3 3 -10 50 50 

Städt. Kita Gartenstraße  12 75 4 6 -12 75 87 

Städt. Kita Fuldastraße  24 100 6 1 -5 119 124 

Städt. Kita Kappesgärten 0 100 4 6 -16 84 100 

Städt. Kita Berliner Ring 36 100 7 1 -5 131 136 

Waldkindergarten 0 40 2 2 0 40 0 

Waldorfkindergarten 12 50 3 4 -10 52 62 

Summe: 224 1.107 64 55 -132 1.199 1.200 
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6.2.2 Bensheim-Auerbach (7) 

 

     Einrichtung Krippe 
Kinder-
garten 

Anzahl 
Gruppen 

Integra-
tionen 

Wegfall 
d. 

Integr. 

Plätze 
gesamt 

Essens-
plätze 

Best-Kids e.V. 36 0 3 0 0 36 36 

Ev. Kita Steinweg 0 80 4 3 0* 75 75 

Ev. Kita Lerchengrund 12 75 4 3 -6 81 87 

Kath. Kita St. Michael 18 66 4 2 -5 79 84 

Pro Kind e.V. 12 0 1 0 0 12 12 

Städt. Kinderhaus Effax 0 75 3 1 -5 70 60 

Kita Ringelblume 0 50 2 1 -5 45 50 

Summe: 78 346 21 10 -21 398 404 
 

* Keine Reduzierung, da eine Gruppengröße mit 20 Kindern vereinbart ist 

6.2.3 Stadtteile (6) 

 

Einrichtung 
Krippe 

Kinder-
garten 

Anzahl 
Gruppen 

Integra-
tionen 

Wegfall 
d. 

Integr. 

Plätze 
gesamt 

Essens-
plätze 

Ev. Kita Gronau 6 41 2 2 -8 39 47 

Ev. Kita Hochstädten 6 30 2 1 -5 31 36 

Ev. Kita Schönberg-Wilmshausen 6 41 2 2 -5 42 37 

Städt. Kita Schwanheim 18 66 4 1 -5 84 62 

Ev. Kita Zell 6 41 2 0 0 47 25 

Kath. Kita Fehlheim 12 57 3 2 -5 64 50 

Summe: 54 276 15 8 -28 307 257 

        

Gesamtsumme: 356 1.729 100 73 -181 1.900 1.861 
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6.3 Grundschulbetreuung 

 

Insgesamt stehen für die Grundschulbetreuung 920 Plätze zur Verfügung. In manchen 

Einrichtungen besteht die Möglichkeit von Platzsharing an 2, 3 oder 5 Tagen die Woche. 

6.3.1 Bensheim Mitte 

 

Einrichtung 
Hort  

Schulkind- 
betreuung 
FFK oder 
BestKids 

PfG 
(Pakt für den  

Ganztag) 

Kath. Kita St. Albertus - Hort 20     

Grundschule Kappesgärten      120 

Hemsbergschule   150   

Löwenherzschule     50 

Joseph-Heckler-Schule     150 

Summe: 20 150 320 

 

6.3.2 Bensheim-Auerbach 

 

Einrichtung 
Hort  

Schulkind- 
betreuung 
FFK oder 
BestKids 

PfG 
(Pakt für den  

Ganztag) 

Schlossbergschule     100 

Schillerschule     160 

Summe: 0 0 260 

 

6.3.3 Stadtteile 

 

Einrichtung 
Hort  

Schulkind- 
betreuung 
FFK oder 
BestKids 

PfG 
(Pakt für den  

Ganztag) 

Märkerwaldschule   50   

Carl-Orff-Schule Fehlheim     120 

Summe: 0 50 120 

    

Gesamtsumme: 20 200 700 
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7 IST Analyse Kinderkrippen und Kindergärten 

 
Quelle: Statistik des Kreises Bergstraße zum 30.06.2025: 

 

 

Quelle: Meldebogen an den Kreises Bergstraße zum 01.03.2025: 
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7.1 Betreuungsquote   

 

Jahr Kinder 0-3 
rechnerischer 
Bedarf 35 % 

Krippen-  
plätze 

Tagespflege Gesamt Quote  

Dez 17 1.089 381 276 149 425 39,0% 

Jun 18 1.159 406 286 154 440 38,0% 

Jan 19 1.159 406 316 154 470 40,6% 

Jun 19 1.209 423 330 135 465 38,5% 

Jan 20 1.209 423 354 135 489 40,4% 

Nov 20 1.233 432 366 111 477 38,7% 

Feb 21 1.233 432 406 111 517 41,9% 

Jun 21 1171 410 406 112 518 44,2% 

Jun 22  1178 412 412 112 524 44,5% 

Jun 23 1159 406 412 112 524 45,2% 

Jun 24 1084 380 374 125 499 46,0% 

Jun 25 1006 352 368 95 463 44,8% 
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8 Gebäudemanagement 

8.1  Bauunterhaltung 

 

In folgenden Kindertagesstätten übernimmt der Eigenbetrieb die Bauunterhaltung: 

 

▪ Städtisches Kinderhaus Effax 

▪ Städtische Kita Kappesgärten 

▪ Städtische Kita Gartenstraße 

▪ Städtische Kita Fuldastraße 

▪ Städtische Kita Berliner Ring 

▪ Städtische Kita Schwanheim 

▪ Evangelische Kita Hochstädten 

▪ Evangelische Kita Zell 

▪ Evangelische Kita Gronau 

▪ Evangelische Kita Lerchengrund, Auerbach 

▪ Evangelische Kita Schönberg/Wilmshausen 

▪ Katholische Kita Fehlheim 

▪ Katholische Kita St. Michael, Auerbach (nur für den Neubau) 

▪ Bewegungskita Hollerbusch 

▪ Kita Ringelblume (Familienzentrum Bensheim e.V.) 

 

In folgenden Kindertagesstätten übernehmen die Kirchengemeinden bzw. die Vereine die 

Bauunterhaltung: 

 

▪ Evangelische Kita Steinweg, Auerbach 

▪ Evangelische Kita Stephanus 

▪ Evangelische Kita Hemsberg 

▪ Katholische Kita St. Winfried 

▪ Katholische Kita St. Albertus 

▪ Katholische Kita Liebfrauen 

▪ Katholische Kita St. Michael (nur für den Altbau) 

▪ AWO Kita Stubenwald 

▪ Freie Evangelische Gemeinschaft Bergstraße e. V. 

▪ Waldorfkindergarten 

▪ Waldkindergarten 
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8.2 Investitionen und bauliche Maßnahmen 
(Stand 01.08.2025) 

 

Hochstädten 

Das Gebäude „Alte Schule“ in Hochstädten wird grundhaft saniert und durch einen Anbau 

erweitert. Die Kita Hochstädten wird voraussichtlich im November/Dezember 2025 wieder in 

das Gebäude Felsbergstraße 2 mit zwei Kita-Gruppen einziehen. Zurzeit ist die Kita in einem 

Container in der Josef-Sartorius-Straße untergebracht. 

 

Fehlheim  

Die Arbeiten am Neubau einer fünfgruppigen Kita im Stadtteil Fehlheim, Elsbeerweg 13, 

werden voraussichtlich im Frühling 2026 beendet. Die Inbetriebnahme soll im Sommer 2026 

erfolgen. 

 

Schwanheim 

Auf dem Gelände der seitherigen Kita Schwanheim, Auf der Hochzeit 10, wird in einigen 

Jahren eine neue dreigruppige Kita gebaut. Der Abriss und Neubau der Kita Schwanheim 

soll im Herbst 2026 beginnen. Während der Bauphase wird die Kita Schwanheim im alten 

Gebäude der Kita Fehlheim untergebracht. 

 

Kita Weidenkätzchen 

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung soll eine Kindertagesstätte 

gemeinsam mit sozialem Wohnraum in einem Gebäudekomplex in der Rheinstraße errichtet 

werden. Das städtebauliche Konzept soll der Stadtverordnetenversammlung noch im Jahr 

2025 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 

Aufgrund des Rückgangs der Bedarfszahlen für Kinder von 1 bis 6 Jahren in den 

kommenden Jahren, ist ein Neubau einer Kindertagesstätte in der Rheinstraße nicht 

erforderlich. 
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9  Fazit und Perspektive 
 

Für das Kindergartenjahr 2025/2026 stehen bei den Kindern unter drei Jahren und ab drei 

Jahren, die bis zum 31. März 2026 aufgenommen werden müssen, ausreichend 

Betreuungsplätze zur Verfügung. Auch Familien, die in den Folgemonaten Bedarf haben, 

kann ein Platz, wenn auch nicht immer in der Wunscheinrichtung, angeboten werden. 

 

Die Zahl der Kinder unter 3 Jahre ist ebenso rückläufig (1.006 Kinder, Stichtag: 30.06.2025) 

wie die Zahl der Kinder ab dem 3. Lebensjahr. 

 

Die Aufnahme von Kindern mit Förderbedarf führt dazu, dass in 26 Einrichtungen  

73 Einzelintegrationen durchgeführt werden und 181 Plätze nicht belegt werden dürfen. 

Diese Zahl ist in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich angestiegen (2025: 56 

Integrationen; Reduzierung 148 Plätze). Die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt, dass im 

laufenden Kindergartenjahr weitere Kinder hinzukommen, deren Integrationsmaßnahme erst 

durch das Jugendamt des Kreises Bergstraße genehmigt werden muss. 

 

Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund beträgt im Durchschnitt 38%. 

Er ergibt sich durch Kindertagesstätten, bei denen der Anteil zwischen 18% bis 82% liegt. 

Hier muss zukünftig weiterhin bei den Planungen und Platzvergaben darauf geachtet 

werden, dass eine gleichmäßige Verteilung vorgenommen wird, sofern dies möglich ist. 

 

Der Neubau der Kindertagesstätte in Fehlheim wird im Frühjahr 2026 fertig gestellt werden 

und der Umzug erfolgt noch vor den Sommerferien. 

Für das Kitajahr 2026/27 wird der Pavillon in der Weyrichstr. 36 in Schwanheim und die 

bestehende Kita „Auf der Hochzeit“ in Schwanheim um eine Gruppe reduziert und ziehen in 

den Sommerferien 2026 in den alten Fehlheimer Kindergarten. 

Der Pavillon wird abgebaut und im Spätherbst die Gebäude auf der Hochzeit 10 und 12 

abgerissen. Die B-Planänderung erfolgt und eine dreizügige Kita wird in Schwanheim 

geplant und gebaut. 

 

Der Neubau der Kita St. Winfried ist bezogen und der Betrieb wurde Anfang des Jahres 2025 

aufgenommen. 

Es werden dort bis zu 87 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt betreut. 

 

Der Kitapavillon Weidenkätzchen wurde um eine Gruppe (U3) reduziert, da aktuell die 

Nachfrage bei den Kindern unter 3 Jahren rückläufig ist. 

 

Aufgrund des Rückgangs der Bedarfszahlen für Kinder von 1 bis 6 Jahren in den 

kommenden Jahren, ist ein Neubau einer Kindertagesstätte in der Rheinstraße nicht 

erforderlich. 

 

In den kommenden Jahren ist bei einem weiteren Rückgang der Bedarfszahlen darauf zu 

achten, dass die Einrichtungen auf ihre Auslastung geprüft werden und zukunftsweisende 

Planungen erfolgen. 

 

Grundsätzlich ist der Fachkräftemangel auch in Bensheim, insbesondere bei den kirchlichen 

Trägern festzustellen. 
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Es gilt hier verstärkt in den städtischen Einrichtungen auszubilden, um qualifizierte 

MitarbeiterInnen auch zukünftig anzustellen.  

 

 

Bensheim, den 30. September 2025 

 

 

       ___________________________ 

 

        Armin Zeißler  

(Betriebsleiter) 
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10 Anhang: Erläuterung - Betreuungsarten 
 

Kinderkrippen: 

Tageseinrichtung für Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr, die hier in einem altersgemäß 

ausgestatteten Lebensraum in Gruppen mit bis zu 12 Kindern betreut werden. 

 

Kindergarten:  

Tageseinrichtung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern ab dem dritten Lebensjahr bis 

zum Eintritt in die Schule, die in Gruppen bis zu 25 Kindern betreut werden. 

 

Kindertagespflege: 

Neben der Tagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen ist die Kinderbetreuung durch 

Tagespflegepersonen eine gleichwertige Form der Kindertagesbetreuung. Tagesmütter oder -väter 

betreuen ganztags oder für einen Teil des Tages bis zu fünf Kinder bei sich zu Hause oder in 

angemieteten Räumen. Sie wird vor allem für Kinder unter 3 Jahren in Anspruch genommen. Das 

Familienzentrum Bensheim e.V. vermittelt und organisiert individuelle Betreuung durch Tageseltern 

über die Tageselternbörse. 

 

Altersgemischte Gruppe: 

Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum Eintritt in die Schule werden gemeinsam in einer Gruppe 

betreut. Zur Ermittlung der Gruppengröße finden die Mindeststandards Anwendung (siehe 

Erläuterungen zu Punkt 5). 

 

Integrationskinder:  

Kita-Kinder mit körperlicher und/oder geistiger und/oder drohender oder seelischer Behinderung. Die 

Gruppengröße und die Anzahl der Kinder pro Gruppe reduzieren sich bei Aufnahme eines Kindes mit 

Behinderung.  

 

Hort- und Schülerbetreuung: 

Betreuung von Grundschulkindern bis zur 4. Klasse. Während viele Kinderkrippen und Kindergärten 

bis nachmittags die Kinder betreuen, haben Schulkinder im Grundschulalter in der Regel bereits 

mittags Schulschluss. Der Kinderhort bietet für die Kinder Mittagsverpflegung, Hausaufgaben-

betreuung und ein pädagogisches Angebot und trägt zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie bei. 

 

Pakt für den Ganztag (PfG):  

Grundschulen steht ein verlässliches und bedarfsorientiertes Bildungs- und Betreuungsangebot zur 

Verfügung, das sowohl einen Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie wie auch zu 

mehr Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe leistet. In gemeinsamer Verantwortung von Land und Kreis 

können an den Schulen integrierte Bildungs- und Betreuungsangebote in öffentlicher Trägerschaft 

schultäglich von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr einschließlich einer Ferienbetreuung im Umfang von 

mindestens 30 Ferientagen eingerichtet werden. Für den PfG können sich alle Grundschulen im Kreis 

Bergstraße bewerben. Neben der finanziellen Unterstützung ist der Kreis als Schulträger 

verantwortlich, die Voraussetzungen für eine Nachmittagsbetreuung zu schaffen. So werden an allen 

teilnehmenden Schulen Mensen und Aufenthaltsräume geschaffen, um dem reibungslosen Ablauf und 

den Anforderungen einer ganztägig arbeitenden Schule gerecht zu werden. 

 

 


